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Unterricht in Corona-Zeiten – Hygienekonzept, Stand 24.08.2022 
 

 
Detaillierte Regelungen für die Unterrichtspraxis: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Wahrung der Handhygiene 
 
 

 Kontrolliertes Händewaschen kurz vor Beginn des Unterrichtes: Das verlässliche Händewaschen ist 

Grundvoraussetzung für die Erteilung des Musikschulunterrichtes. 
Für jeden Unterrichtsraum ist ein Handwaschbecken zugeordnet. 

 

 
2. Einhaltung der Hust-/ Niesetikette 
 

 
3. Zutrittsregelungen für die Gebäude 
 

 Die Haupteingangstüren werden während der Unterrichtszeiten offen gehalten. 
 

 Hinweisschilder an den Raumtüren und in den Fluren mit den Hinweisen 

zur Abstandswahrung zum gründlichen Hände waschen zur Hust-und Niesetikette 
 

 Die Handwasch- und Toilettenräume sind nur einzeln zu betreten. Die Handwaschbecken bleiben bei 

geöffneten Raumtüren zugänglich und sind mit gefüllten Seifenspender und ausreichend 
Einmalhandtüchern ausgestattet. 
 

 
4. Allgemeine Kontaktbeschränkung 
 
 

 Kein Aufenthalt in den Fluren und Gängen: Betreten und Verlassen der Unterrichtsgebäude 

direkt vor und nach dem Unterricht ohne Aufenthaltsmöglichkeit in den Fluren (Sitzgelegenheiten sind 
gesperrt). 
Der Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke ist Schüler-/innen nur im Außenbereich gestattet. 
  

 Ausnahme bei Regen und kalter Witterung: Die Flure im Erdgeschoss können für eine kurze Wartezeit 
und ggf. für das Umziehen der jüngeren MFE-Kinder genutzt werden. 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m ist Pflicht. Um das Tragen einer Maske wird gebeten. 

 

 Beschränkung des Betretens der Musikschulgebäude: Betreten der Unterrichtsgebäude nur in 

Ausnahmefällen in Begleitung eines Elternteils für die Altersgruppe der vier – neunjährigen Schüler/-innen. 
Um das Tragen einer Maske wird gebeten. 

 
 

 
6. Verhaltensanpassungen in der Unterrichtserteilung 
 
 

 Kontrolliertes Hände waschen kurz vor Unterrichtsbeginn 
 

 Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume: Die Unterrichtsräume werden zwischendurch und zum 

Ende jeder Unterrichtseinheit von den Lehrkräften für mindestens fünf Minuten stoßgelüftet. 
Alle Unterrichtsräume sind mit CO2-Ampeln ausgestattet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
          


